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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Adrian Amstutz (svp, BE) wollte mit einer 2015 eingereichten parlamentarischen
Initiative darauf hinwirken, dass Feldschiessen und historische Schiessen auch nach
2020 weiterhin möglich sein werden. Das von 41 Nationalrätinnen und Nationalräten,
vorwiegend Angehörige der SVP Fraktion, mitunterzeichnete Anliegen zielte auf eine
Änderung des Umweltschutzgesetzes. Dort soll ein Passus angepasst werden, wonach
der Bund Sanierungen von belasteten Standorten unterstützen soll. Der Vorstoss bezog
sich auf Örtlichkeiten, an denen jährlich höchstens ein Schiessanlass stattfindet. Die
gegenwärtige Regelung schloss Unterstützungsleistungen des Bundes nach Ende 2020
aus. Der Initiant machte geltend, dass solche Anlässe, besonders Feldschiessen und
historische Schiessen, ein wichtiges Kulturgut zur Pflege der Geschichte seien. Es sind
indes auch Anlässe, an denen nicht in Schiessplätzen oder Schiessanlagen geschossen
wird, sondern ausnahmsweise ausserhalb solcher, was tatsächlich zu Belastungen
führen könne. Da gemäss Umweltschutzbestimmungen nur finanzielle Unterstützung
gesprochen wird, wenn nach einer Sanierung nicht mehr an den betreffenden
Standorten geschossen wird, hatte der Kanton Bern bereits begonnen, Schiessanlässe
zu verbieten. Amstutz war der Meinung, dass eine "Verabsolutierung des
Umweltschutzes" unverhältnismässig sei. 
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates hatte der
Initiative Folge geleistet. Sie war der Meinung, dass solche Volksveranstaltungen nicht
aus finanziellen Gründen gefährdet werden sollen, seien sie doch Teil des kulturellen
Erbes unseres Landes. Mit 15 zu 8 Stimmen fiel die Kommissionsempfehlung zugunsten
des Vorstosses recht deutlich aus (1 Enthaltung). 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020 noch zu ermöglichen, wurde
auch von der UREK-SR gutgeheissen, die sich Anfang 2017 mit einer parlamentarischen
Initiative Amstutz (svp, BE) befasste. Sie unterstützte wie bereits ihre
Schwesterkommission das Anliegen und gab der Initiative mit 7 zu 4 Stimmen und einer
Enthaltung Folge. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die UREK  des Nationalrates und des Ständerates hatten beide eine Parlamentarische
Initiative „Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020” von Adrian
Amstutz (svp, BE) gutgeheissen, so dass der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs
eigentlich nichts im Wege stand. Die mit dieser Aufgabe betraute UREK-NR kam jedoch
auf den Entscheid zurück und beantragte mit 13 zu 11 Stimmen die Abschreibung der
Initiative.
Amstutz hatte den Vorstoss eingereicht, weil ein Passus im Umweltschutzgesetz
finanzielle Zuwendungen zur Sanierung von Schiessanlagen nach 2020 nicht mehr
vorsah. Dadurch würden zahlreiche Standorte für Feldschiessen wegfallen. Die UREK
hatte inzwischen verschiedene Abklärungen getroffen, die sie zur Überzeugung
brachten, die Initiative nicht weiter zu unterstützen. Ein entscheidendes Kriterium bei
der Beurteilung der Umweltverträglichkeit solcher Schiessanlässe ist die
Bodenbelastung durch eintretende Bleiprojektile. Zur Verhinderung zu starker
Verschmutzungen werden in der Regel Kugelfänge installiert, fest installierte oder auch
mobile, wie sie an einzelnen Anlässen zur Bewilligungserteilung Pflicht sind. Wo solche
Vorrichtungen nicht eingesetzt werden, gelangen die Geschosse in den Boden (an rund
35 Anlässen ist dies der Fall). Da die Kommission mehrheitlich der Ansicht war, eine
solche Belastung sei nicht verantwortbar, wollte sie die Initiative fallen lassen. Die
geforderte Gesetzesänderung sei unverhältnismässig. Andere geprüfte Massnahmen,
beispielsweise eine Subvention an nicht ausgerüstete Standorte für temporäre
Kugelfänge, wurden verworfen. Ebenso wurde ein Aufschub der Frist als nicht
zielführend erachtet. Eine Kommissionsminderheit Imark (svp, SO) wollte die Initiative
erhalten mit dem Argument, dass das kulturelle Erbe solcher Schiessfeste hochzuhalten
sei. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ob Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020 noch erlaubt bleiben
sollen, beschäftigte den Nationalrat im Dezember 2017. Die parlamentarische Initiative
von Adrian Amstutz (svp, BE) sorgte schon mehrfach für Gesprächsstoff. Nachdem sich
das Geschäft zunächst auf gutem Wege befand und beide Kommissionen ihr
Einverständnis gegeben hatten, kam die UREK der Volkskammer noch einmal auf ihren
Entscheid zurück und wollte das Geschäft abschreiben, vor allem wegen Bedenken
bezüglich der Umweltverträglichkeit. Eine Kommissionsminderheit Imark (svp, SO)
stellte sich dagegen, weswegen nun das Plenum darüber zu befinden hatte. Und dieses
drehte den Daumen nach oben: Die Initiative wurde nicht gebodigt, mit 117 zu 73
Stimmen und einer Enthaltung sprach sich die grosse Kammer für solche Schiessanlässe
aus. 
Dem Verdikt war jedoch eine längere Debatte vorausgegangen: Der Initiant selbst
äusserte sein Erstaunen über die Diskussion, die sein Vorstoss ausgelöst hatte; man
mache aus einer Mücke einen Elefanten, erklärt er. Kommissionssprecher Bäumle (glp,
ZH) konnte mit der Kommissionsmeinung offensichtlich nur eine Minderheit des Rates
überzeugen. Obwohl sich die UREK mit verschiedenen Lösungsansätzen befasst hatte –
vorwiegend waren finanzielle Subventionen diskutiert worden, die jedoch so kleine
Beträge umfassten, dass es sich nicht lohnte, dafür ein neues Gesetz zu erlassen – war
sie zum Schluss gekommen, die Initiative fallen zu lassen. Die historischen Schiessen
erachtete sie nicht als gefährdet und Standorte für die Feldschiessen seien weitgehend
mit den nötigen Massnahmen ausgestattet. Amstutz (svp, BE) konnte sein Geschäft dann
selber „verteidigen”, da der Minderheitssprecher Imark (svp, SO) abwesend war. Es
ginge nicht um Umweltschutz, so der Berner, sondern um die Kostenfrage. Schiessen
dürfe man ohnehin. Es blieb jedoch vorerst eine gewisse Unklarheit im Raume stehen,
weil Bäumle und Amstutz mit unterschiedlichen Beträgen zwischen wenigen tausend
Franken (Bäumle/Kommission) und knapp einer Million (Amstutz) argumentierten. Eine
genaue Auflösung dieser divergierenden Ansichten wurde nicht vorgenommen und der
Rat folgte der Kommissionsminderheit. Die offenen Fragen zum Finanzbedarf bei
Schiessplatz-Sanierungen dürfte bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs also noch
für Gesprächsbedarf sorgen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Feldschiessen und historische Schiessen sollen nach dem Willen des Parlaments auch
nach 2020 noch möglich sein, wobei im Fokus der Debatte eine Anpassung im Bereich
der Subventionierung von Umweltschutzmassnahmen stand, die nach 2020 eingestellt
würden. Dafür bedurfte es jedoch einer Anpassung im Umweltschutzgesetz (USG), wofür
die UREK-NR im Juli 2018 eine Vernehmlassung eröffnete. Den Unterlagen war nicht nur
zu entnehmen, was genau die anvisierten Änderungen waren, sondern auch die
Ablehnung aus links-grünen Kreisen: Diverse Minderheitsanträge, darunter ein Antrag
Semadeni (sp, GR) auf Nichteintreten, waren bereits im Revisionsentwurf abgedruckt. 
Die Revision, die auf Anregung von Adrian Amstutz (svp, BE) an die Hand genommen
worden war, soll es den Betreibern ermöglichen, weiterhin Bundesabgeltungen für die
Sanierung von Schiessanlagen zu beziehen. Dies soll nach Ende 2020 nicht mehr
möglich sein, wenn nicht sichergestellt ist, dass keine Geschosse in den Boden
gelangen. Bei Schiessanlässen, die ausserhalb von Schiessplätzen stattfinden und an
denen daher nur ausnahmsweise und an speziellen Anlässen geschossen wird, könne
dies nicht verhindert werden, wurden argumentiert. Einige solcher ausserordentlichen
Schützenfeste könnten deswegen dereinst nicht mehr organisiert werden, so die
Argumentation von Amstutz. Der vorgelegte Entwurf sieht eine Sonderregelung für
Standorte, an denen höchstens ein historisches Schiessen oder Feldschiessen pro Jahr
stattfindet, vor. Deren Sanierung soll weiterhin subventioniert werden können. Ferner
soll die neue Regelung nur auf jene Feste anwendbar werden, die bereits vor Ende 2020
regelmässig stattgefunden haben und deswegen quasi als etabliert gelten.
Die angesprochene Minderheit der UREK-NR zeigte sich mit der Gesetzesrevision nicht
einverstanden, sie war der Ansicht, es solle überhaupt nicht mehr in den Boden
geschossen werden. Im Wesentlichen warnte sie vor einer zu grossen Belastung der
Böden durch Schwermetalle.

In der Vernehmlassung wurde der Entwurf ambivalent beurteilt. Die Schützen
befürworteten die Anpassungen weitgehend und beschränkten ihre
Änderungsvorschläge auf Begriffspräzisierungen. Auf Ablehnung stiess die Vorlage bei
der Mehrheit der Kantone und bei den linken Parteien SP und Grüne. Deren Antrag ans
Parlament war Nichteintreten. Wichtigste Kritikpunkte waren die Vereinbarkeit mit den
Grundsätzen des USG und dem Vorsorge- und Verursacherprinzip. Ferner fürchteten
einige Kantone insgesamt eine Verschlechterung beim Umweltschutz. Den
Schützenvereinen und Veranstaltern solcher Schiessanlässe standen also mit den
Kantonen wichtige Akteure gegenüber. Mit diesen Differenzen musste sich die UREK-NR

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.01.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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also noch befassen, bevor ihr Entwurf zur Änderung des USG im Parlament behandelt
werden konnte. 5

Nach abgeschlossener Vernehmlassung, aus der teilweise grosse Ablehnung für die
vorgeschlagenen Änderungen zu erfahren war, befasste sich die UREK-NR abermals mit
den Feldschiessen und historischen Schiessen, deren Durchführungen an neue
Bestimmungen im USG gekoppelt werden sollten. Die Kommission beherzigte die Kritik
und nahm einige Änderungen gegenüber ihrem Vorentwurf auf: Neu soll die
Sonderregelung lediglich historische Schiessen betreffen, nicht aber Feldschiessen. Für
Feldschiessen hielt es die Kommission für zumutbar, dass die veranstaltenden
Organisationen emmissionsfreie Kugelfänge einsetzen. Nach Ansicht der UREK-NR
sollten historische Schiessen als «wichtige Tradition» und «kulturell bedeutsame
Anlässe» erhalten werden und deswegen auch für die Zeit nach 2020 noch unter den
geltenden Voraussetzungen durchgeführt werden können. Dies schliesst die
problematische Praxis des Schiessens in den Boden ein. Die Kommission beantragte
diese Änderung mit 15 zu 7 Stimmen, drei Abgeordnete enthielten sich. Die
Gegnerinnen und Gegner der Vorlage, linke Politikerinnen und Politiker, hielten es nicht
für sinnvoll, in den Boden zu schiessen – vorwiegend wegen der befürchteten
Ablagerungen von Schwermetallen. Sie kritisierten, dass der Boden durch ein
historisches Schiessen gleich stark belastet würde wie auf einem normalen
Schiessstand in einem ganzen Jahr.

Die Regierung äusserte in ihrer Stellungnahme Verständnis sowohl für die Anliegen und
Überlegungen der Kommission als auch für die Schiessanlässe selbst. Der Bundesrat
zweifelte jedoch an der Verfassungsmässigkeit der neuen Bestimmungen, weil sie den
Grundsätzen des Verfassungsauftrags des Umweltschutzes aus Artikel 74 der
Bundesverfassung widerspreche, wonach der Bund dafür sorgen solle, dass die Umwelt
vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen geschützt werde. Weiter schienen der
Regierung die finanziellen Aufwendungen für die wenigen Anlässe unverhältnismässig.
Die Entscheidung wurde ohne konkreten Antrag dem Parlament überlassen. Wenn
dieses sich aber für eine finanzielle Unterstützung aussprechen solle, möge dies im
Rahmen einer Anpassung des Militärgesetzes umgesetzt werden, und nicht im USG
festgeschrieben werden, bat der Bundesrat. 
Damit gelangte das Geschäft mit ungewissen Vorzeichen ins Parlament. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.01.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Über die Zukunft von Feldschiessen und historischen Schiessen nach 2020 und über
allfällige Subventionen befand der Nationalrat in der folgenden Sommersession. Der
Minderheitsantrag Semadeni (sp, GR) auf Nichteintreten wurde von der Bündnerin
gleich selbst vertreten. Sie stellte klar, dass Nichteintreten oder die Ablehnung der
Vorlage nicht zum Aussterben historischer Schiessanlässe führen würde, sondern
lediglich einen Einfluss auf die Bundessubventionen für diese Veranstaltungen nach
2020 hätte. Nach ihrem Ermessen sei die zweimalige Erstreckung der Frist für bauliche
Massnahmen im Bereich der Kugelfänge ausreichend gewesen, um den Anlässen und
ihren Veranstaltern entgegenzukommen. Es sei auch festzustellen, dass zahlreiche
Anlagen die geforderten Bodenschutzmechanismen eingebaut hätten. Ein Beispiel aus
ihrem Heimkanton Graubünden zeige ferner, dass der Einsatz von mobilen Kugelfängen
möglich und zumutbar sei.
Die Befürworterinnen und Befürworter der Anpassung stammten vor allem aus den
Reihen der SVP, zu der auch der Urheber der dieser Gesetzesänderung zugrunde
liegenden parlamentarischen Initiative, Adrian Amstutz (svp, BE), gehört. Bereits
während der Eintretensdebatte wurde deutlich, dass die Volkspartei nicht klein
beigeben würde; sie zeigte sich auch gegenüber der anwesenden Umweltministerin
angriffs- und fragefreudig. Eintreten wurde letztlich mit 129 zu 47 Stimmen klar
beschlossen, die SP- und die Grünen-Fraktion stimmten geschlossen dagegen.
In der Detailberatung wurden drei Varianten diskutiert. Der Kommissionsmehrheit
standen zwei Minderheitsanträge gegenüber, eine Minderheit I Rösti (svp, BE) und eine
Minderheit II Vogler (csp, OW). SVP-Präsident Rösti wollte nicht nur die sogenannten
historischen Schiessen berücksichtigen, sondern auch alle Feldschiessen einbeziehen.
Dabei sollte gleichwohl präzisiert werden, dass nur bereits etablierte Anlässe
unterstützt werden sollen. Deswegen sei nicht zu befürchten, dass die Anzahl derartiger
Anlässe auf einmal drastisch zunehme, erklärte er. Er machte von dieser Änderung
jedoch geradezu die Zukunft solcher Schiessanlässe abhängig. Die Minderheit Vogler
stellte eine Präzisierung zur Debatte, wonach nur eine einmalige Sanierung finanziell
unterstützt werden solle und nicht – nachdem wieder in den Boden geschossen worden

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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sei – zusätzliche Sanierungen finanziert werden könnten. Ersterer Minderheitsantrag
wurde der Kommissionsmehrheit vorgezogen. In einer zweiten Abstimmung entschied
sich das Ratsplenum ebenfalls für die Variante Rösti und erteilte der Minderheit II mit
114 zu 67 Stimmen eine Abfuhr. Mit einem Gesamtabstimmungsresultat von 124 zu 57
Stimmen wurde das Geschäft der Ständekammer zur Weiterbearbeitung übertragen. 7

Im Ständerat hatte die zukünftige finanzielle Unterstützung von Feldschiessen und
historischen Schiessen nach 2020 einen leichteren Stand. Zwar stand ein
Rückweisungsantrag Berberat (sp, NE) im Raum, dieser blieb jedoch mit nur neun
Unterstützenden chancenlos. Der Neuenburger wollte die Kommission noch einmal
dazu zwingen, eine Lösung zu finden, die im Einklang mit dem bundesrätlichen Antrag
stand – die Subventionen im MG zu regeln. Das Ratsplenum verwarf diesen Antrag und
hiess die Vorlage trotz mahnenden Worten der Umweltministerin, die noch einmal auf
die Verfassungswidrigkeit dieser neuen Norm verwies, im Sinne des Erstrats gut. Das
Verdikt war mit 31 zu vier Stimmen und einer Enthaltung deutlich.

In den Schlussabstimmungen sprachen sich Nationalrat und Ständerat genauso deutlich
für die Gesetzesänderung aus: Mit 132 zu 63 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) und mit 31 zu
11 Stimmen bei 3 Enthaltungen wurde die Änderung des Umweltschutzgesetzes
angenommen. Da kein Referendum zustande gekommmen ist, wird die neue Version
des Umweltschutgesetzes am 1. März in Kraft treten. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.09.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wirtschaft

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

Malgré la proposition de la majorité de la CEATE-CN (12 voix contre 8 et 3 abstentions)
de rejeter l'initiative parlementaire déposée par le député bernois Erich von Siebenthal
(udc, BE), le Conseil national a finalement décidé de suivre la minorité qui demandait
de soutenir cette initiative visant à mettre en place des conditions de défrichement
facilitées dans le cadre de la politique forestière 2020. Ainsi, le dépositaire du texte
veut faciliter le défrichement des forêts à des fins d'installation des exploitations de
bois en forêt. Il justifie cette demande par l'aggravation de la situation économique des
personnes travaillant dans ce secteur – le prix au mètre carré en forêt étant
considérablement plus bas que celui en zone artisanale – ainsi que par une diminution
de la pollution qui pourrait en résulter, et argumente finalement que cela pourrait
libérer du terrain en zone artisanale. La majorité de la Commission doute, quant à elle,
de l'efficacité de cette mesure pour améliorer la situation de ce secteur économique et
relève, de plus, par la voix de son rapporteur francophone Benoît Genecand (plr, GE)
que 85% de la population suisse – d'après le Monitoring socioculturel des forêts délivré
par la Confédération en 2012 – se montre opposée à un assouplissement du
défrichement en forêt. La population est, en effet, attachée à cette dernière en tant
que lieu de détente. La construction de scieries ou de fabriques en bordures des forêts
n'est donc que peu compatible avec l'opinion majoritaire qui semble émerger de la
population. De plus, les rapporteurs rappellent que, sous certaines conditions strictes,
il est possible de défricher la forêt pour y implanter des scieries. Finalement, le
rapporteur germanophone de la commission, Karl Vogler (pcs, OW), tient à souligner
que cette initiative parlementaire va à l'encontre d'un principe fondamental de
l'aménagement du territoire, à savoir la séparation entre zones constructibles et non-
constructibles, d'autant plus que l'initiative ne parle pas uniquement de scieries mais
d'investissements de l'industrie du bois, laissant la porte ouverte aux différents
exploitants de ce secteur. 
Malgré tout, l'initiative parlementaire est soutenue par 102 députés contre 79 (5
abstentions). L'objet passe donc aux mains de la commission compétente du conseil
des Etats. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
KAREL ZIEHLI
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Sur proposition de la CEATE-CE, les sénateurs et sénatrices décident de ne pas donner
suite à l'initiative parlementaire von Siebenthal, au profit de la motion 18.3715
formulée par la commission en charge. Les explications fournies par le rapporteur de
cette dernière, Werner Luginbühl (pbd, BE), semblent avoir été suffisamment
convaincantes. Tout en partageant les problèmes soulevés par l'initiative parlementaire
sur la situation des acteurs économiques actifs dans l'industrie du bois, la commission
estime que celle-ci va trop loin dans sa proposition d'assouplissement de l'interdiction
du défrichement. Sa motion vise donc une modification de l'ordonnance afin de
permettre aux propriétaires forestiers ainsi qu'aux scieries de réaliser des dépôts de
bois rond en forêt. Doris Leuthard rappelait, avant le vote, que le Conseil fédéral
soutenait un changement dans l'ordonnance et non dans la loi. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2018
KAREL ZIEHLI

Landwirtschaft und Umweltschutz

L'initiative parlementaire Schibli (udc, ZH) a été écartée par les commissions de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie des deux chambres.
Bien qu'acceptée, dans un premier temps, à une courte majorité (13 voix contre 12) par
la CEATE-CN, celle-ci lui a retiré son soutien après que la CEATE-CE l'a rejetée par 7
voix contre 4 et une abstention. Le texte qui demandait que la revitalisation des cours
d'eau ne se fasse pas au détriment des terres agricoles et des zones à bâtir serait, en
effet, devenu obsolète selon la CEATE-CE, l'ordonnance sur la protection des eaux
(Oeaux) ayant été entre-temps révisée. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.10.2016
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Eine parlamentarische Initiative Thür (gp, AG) verlangte mit einer Änderung des RPG
eine Begrenzung des Siedlungsgebietes und eine dichtere Überbauung, um die
Zersiedelung der Landschaft zu bremsen. Gemäss dem Initianten sollen Bauzonen neu
nur noch Land umfassen, das bereits weitgehend überbaut ist. Der Nationalrat folgte
mit 71 zu 44 Stimmen der Kommissionsmehrheit, die den Vorstoss mit der Begründung
ablehnte, dass die verbindliche Festlegung der Bauzonen und Reservegebiete durch
den Bund als Eingriff in die Kompetenzen der Kantone oder Gemeinden
verfassungswidrig sei. Ausserdem würde eine Baulandverknappung zu einer
Preisexplosion führen. Auch eine parlamentarische Initiative Strahm (sp, BE) (92.428),
die mit einer Änderung des RPG eine Besteuerung von baureifem Land zum
Verkehrswert forderte, um die Baulandhortung zu hemmen und Bauland rascher und
besser verfügbar zu machen, wurde vom Nationalrat klar abgelehnt. Das Anliegen des
Initianten sei nicht im Rahmen des RPG, sondern über das Steuerrecht zu lösen. Die
Kommissionsmehrheit verwies auf den neu vorliegenden Bericht Locher, der den
Einsatz des Steuerrechts für wohnungs- und bodenpolitische Ziele überprüfte. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.1995
EVA MÜLLER

Eine parlamentarische Initiative Bignasca (lega, TI) mit dem Titel Retten der «Rustici»
forderte, dass typische ländliche Bauten in kulturgeschichtlich wertvollen Landschaften
der Kantone renoviert, umgebaut oder wiederaufgebaut sowie als Zweitwohnungen
verwendet werden können, ohne dass dafür die entsprechende Infrastruktur -
namentlich ein Anschluss an eine Kläranlage - geschaffen werden muss. Der Nationalrat
gab der Initiative, u.a. weil sie gegen die Raumplanungs- und Gewässerschutzartikel der
Bundesverfassung verstosse, mit 86 zu 1 Stimme keine Folge und verwies auf die
eigenen Möglichkeiten des konkret betroffenen Kantons Tessin. Dieser präsentierte
denn auch einen Vorschlag, wie die geschätzten 400 in Wochenendhäuser umgebauten
Rustici mit den gesetzlichen Bestimmungen in Einklang gebracht werden können. Durch
eine Erweiterung der Gesetzesgrundlagen im Tessiner Richtplan soll die
Zweckbestimmung von Rustici geändert werden können, wenn dadurch der Erhalt von
schützenswerter Bausubstanz gewährleistet wird. Unter dieser Voraussetzung sollen
auch ehemalige landwirtschaftliche Nutzgebäude bewohnt werden können, die
ausserhalb der Bauzone stehen. Die baulichen Eingriffe müssten jedoch grundsätzlich
dem geltenden Bundesrecht entsprechen. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.1996
EVA MÜLLER
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Eine in der Frühjahrssession von Nationalrat Bosshard (fdp, ZH) eingereichte
parlamentarische Initiative forderte eine umweltgerechte Innenstadtförderung und
bemängelte in diesem Zusammenhang das Bewilligungsverfahren bei Neu- und
grösseren Umbauten in den Innenstädten. Als Folge der grossen umweltrelevanten
Auflagen durch die Baubehörden in den Städten drohe eine Zersiedelung und eine
Zunahme des Agglomerationsverkehrs. Unter dem Strich wirke sich die restriktive
Handhabung der Umweltschutznormen durch die Stadtbehörden immissionsfördernd
statt -eindämmend aus. Der Vorstoss beabsichtigte insbesondere die Definition von
Entwicklungszonen in Gebieten, denen eine überkommunale Bedeutung zukommt.
Innerhalb dieser Zonen soll eine Erhöhung der geltenden Grenzwerte vorgenommen
werden. Der Bundesrat erklärte sich nicht bereit, die Immissionsgrenzwerte generell
herabzusetzen. Das Problem liege nicht in der Gesetzgebung sondern im Vollzug. Der
Initiant zog seinen Vorstoss im Herbst zugunsten einer Motion der UREK-NR (99.3574)
zurück, die den Bundesrat beauftragen will, gesetzliche und organisatorische
Massnahmen zu evaluieren, die die raumplanerisch erwünschte Entwicklung von
städtischen Zentren und Agglomerationen gewährleisten. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.11.1999
DANIEL BRÄNDLI

Der Zürcher SVP-Nationalrat Fehr hatte im vergangenen Jahr eine parlamentarische
Initiative zur Aufhebung des Verbandsbeschwerderechts im Bau- und Planungsbereich
eingereicht. Nach Fehrs Auffassung ist das Verbandsbeschwerderecht veraltet und
erweist sich immer mehr als Hemmschuh für Wirtschaft und Gewerbe. Mit den
geltenden Bestimmungen könnten Umweltschutzorganisationen öffentliche und private
Bauvorhaben mit Beschwerden bis vor das Bundesgericht blockieren, wodurch dem
Wirtschaftsstandort Schweiz grosser Schaden erwachse. Als Beispiele nannte der
Initiant Grossprojekte wie den Flughafen Zürich-Kloten oder die Westumfahrung der
Stadt Zürich. Mit einer Kommissionsminderheit unterstützte Nationalrat Bosshard (ZH)
den Vorstoss. Der Aargauer SVP-Nationalrat Siegrist und die Waadtländerin Ménétrey-
Savary (gp) beantragten hingegen im Namen der Kommissionsmehrheit, der Initiative
keine Folge zu geben. Es könne nicht von einem Willkür- oder Erpressungsinstrument
gesprochen werden. Das Verbandsbeschwerderecht ermögliche vielmehr eine
ausgewogene Vertretung unterschiedlicher Interessen. Verzögerungen entstünden
zudem vor allem durch die überlasteten Behörden und nicht durch das
Verbandsbeschwerderecht. Mit 102 zu 69 Stimmen lehnte der Rat die Initiative ab. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Nach erfolgreicher Differenzbereinigung beschloss das Parlament im Berichtsjahr eine
weitere Änderung des Raumplanungsgesetzes, welche die Haltung von Sport- und
Freizeitpferden in der Landwirtschaftszone erleichtern soll. Dies erfolgte in Umsetzung
einer im Jahre 2004 eingereichten parlamentarischen Initiative Darbellay (cvp, VS) und
diente unter anderem dazu, Landwirten die Haltung von fremden Pferden zu
ermöglichen. Das landwirtschaftliche Gewerbe solle zudem die Möglichkeit erhalten,
zum Zwecke der Pferdehaltung auf dem eigenen Betrieb einen Hartplatz zu errichten.
Umstritten war in den Räten insbesondere, ob es den Kantonen erlaubt sein soll,
einschränkende Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzone zu erlassen. Der
Ständerat lenkte schlussendlich ein und beschloss im Sinne des Nationalrates, auf diese
Möglichkeit zu verzichten. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2013
MARLÈNE GERBER

Nationalrat Gschwind (cvp, JU) ortete einen Widerspruch in der Unterstützung von
Massnahmen im Bereich der Struktur- und Bodenverbesserung durch das BLW und die
kantonalen Landwirtschaftsämter auf der einen Seite und den Möglichkeiten zur
parzellenweisen Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke auf der anderen Seite.
Er beabsichtigte deswegen mit einer im Jahr 2014 eingereichten parlamentarischen
Initiative, den Kantonen die Kompetenz zu erteilen, Parzellierungen zu verbieten,
wenn ein Betrieb wirtschaftlich rentabel ist, wobei die wirtschaftliche Rentabilität
anhand der Grösse eines Betriebs bestimmt werden sollte. Obwohl die Mehrheit der
WAK-NR mit dem Initianten dahingehend übereinstimmte, dass landwirtschaftliche
Parzellierungen nur sehr zurückhaltend erfolgen sollten, erachtete sie das
Grössenkriterium zur Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebs als nicht
zielgerichteter als die bisherigen Bestimmungen zur Berücksichtigung der regionalen
Strukturentwicklungen. Sie empfahl ihrem Rat deswegen mit 15 zu 10 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte diesem Antrag
in der Wintersession 2015 mit 105 zu 84 Stimmen (1 Enthaltung), womit er das Anliegen
erledigte. Unterstützung erhielt das Anliegen über die Fraktionsgrenzen des Initianten
hinaus lediglich von den Fraktionen der SP und der Grünen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2015
MARLÈNE GERBER
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Im Frühjahr 2018 stand die UREK-NR für die dritte Erneuerung des Fonds Landschaft
Schweiz  für die Periode 2021-2031 ein und gab mit 18 zu 7 Stimmen einer
entsprechenden parlamentarischen Initiative der UREK-SR Folge. Im Rahmen der 700-
Jahr-Feier der Eidgenossenschaft hatte die Bundesversammlung 1991 mit dem
Gedanken der Nachhaltigkeit den Fonds zum Erhalt und zur Pflege naturnaher
Kulturlandschaften eingerichtet. Mit dem auf CHF 50 Mio. dotierten Fonds Landschaft
Schweiz (FLS), der jeweils für 10 Jahre läuft, konnten bis anhin über 2'500 lokale und
regionale Projekte in allen Landesteilen unterstützt werden. Der Fonds habe sich
bewährt, zeigten sich sowohl die nationalrätliche als auch die ständerätliche
Kommission überzeugt. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.04.2018
MARLÈNE GERBER

Im August 2018 präsentierte die UREK-SR ihren Entwurf zur Erneuerung des Fonds
Landschaft Schweiz (FLS 2021-2030), zu dessen Ausarbeitung sie nach Zustimmung
der nationalrätlichen Schwesterkommission zur entsprechenden eigenen
parlamentarischen Initiative ermächtigt worden war. Die UREK-SR verabschiedete den
Entwurf, der eine weitere Speisung des Fonds mit CHF 50 Mio. beantragte, einstimmig. 
Auch von den Kantonen wird der FLS beinahe einhellig unterstützt, wie die Kommission
in ihrem Bericht festhielt. Die im Jahr 2015 durchgeführte Vorkonsultation zum
Aktionsplan zur Umsetzung der Strategie Biodiversität habe gezeigt, dass 20 von 21
Stellung nehmenden Kantonen einer unbefristeten Verlängerung des Fonds positiv
gegenüber stehen würden. Dabei hätten 17 Kantone gar für eine Verdoppelung der
Mittel zugunsten der Biodiversität plädiert. Aufgrund dieser Vorzeichen – auch die
UREK-NR hatte der parlamentarischen Initiative im Frühjahr 2018 grossmehrheitlich
zugestimmt – beschloss die UREK-SR, auf eine Vernehmlassung zu verzichten. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.08.2018
MARLÈNE GERBER

Im Dezember 2018 entschied sich der Nationalrat, der parlamentarischen Initiative
Walliser (svp, ZH) auf Änderung des Gesetzes über Stauanlagen keine Folge zu geben.
Der Initiant hatte eine Lockerung vor allem für kleinere Stauanlagen wie etwa
Feuerwehrweiler verlangt. Sowohl die Kommission (mit 13 zu 8 Stimmen bei 1
Enthaltung) als auch der Gesamtrat (mit 113 zu 73 Stimmen bei 5 Enthaltungen) sprachen
sich allerdings mit Verweis auf schon heute mögliche Ausnahmen gegen die Initiative
aus. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2018
SEAN MÜLLER

Gemäss den Zürcher SVP-Nationalräten Gregor Rutz und Hans Egloff bestehen
Widersprüche und Zielkonflikte zwischen dem Schutz von Ortsbildern nationaler
Bedeutung und der Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen. Damit das Ziel
des verdichteten Bauens und somit der Schutz der Landschaften erreicht werden kann,
verlangen die Nationalräte mittels parlamentarischer Initiativen entsprechende
Anpassungen des Natur- und Heimatschutzgesetzes (Pa.Iv. 17.525) sowie des
Raumplanungsgesetzes (Pa.Iv. 17.526). Konkret stören sich die Initianten am
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung
(ISOS), das stetig wachse und gesetzesähnlichen Charakter annehme, so dass teils ganze
Siedlungen oder Quartiere faktisch unter Schutz gestellt würden. Mit Annahme der
Initiative Rutz (Pa.Iv. 17.525) sollen nur noch Bauwerke oder Siedlungen von
aussergewöhnlicher historischer Bedeutung oder Einzigartigkeit von der Möglichkeit
der baulichen Verdichtung ausgenommen werden. Die Initiative Egloff (Pa.Iv. 17.526) will
die Kantone von der Pflicht entheben, in ihren Richtplänen die Bundesinventare
berücksichtigen zu müssen, sofern öffentliche Interessen – wozu das verdichtete Bauen
gegen innen gemäss Art. 1 RPG zähle – bestünden, die dem zuwiderlaufen würden. 
An zwei Sitzungen im Januar und Februar 2019 gab die erstberatende UREK-NR den
beiden Anliegen denkbar knapp Folge, im Falle der parlamentarischen Initiative Rutz mit
12 zu 11 Stimmen und derjenigen von Egloff mit 11 zu 10 Stimmen, wobei sich jeweils 2
Kommissionsmitglieder der Stimme enthielten. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.02.2019
MARLÈNE GERBER

Nach der UREK-NR sprach sich die UREK-SR im Oktober 2019 mit 6 zu 4 Stimmen bei 2
Enthaltungen ebenfalls dafür aus, zwei parlamentarischen Initiativen Rutz (svp, ZH;
Pa.Iv. 17.525) und Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 17.526) Folge zu geben, die den Schutz von
Ortsbildern nationaler Bedeutung zugunsten der Förderung der Siedlungsentwicklung
nach innen lockern wollen. Man plante, die Umsetzung mit der zweiten Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes (RPG2) zu koordinieren, was schlussendlich aber daran
scheiterte, dass die RPG2-Revision beerdigt wurde. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.10.2019
MARLÈNE GERBER
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Bodenrecht

Unter Verweis auch auf die 1989 angenommenen drei dringlichen Bundesbeschlüsse
erklärte der Ständerat im Sommer dieses Jahres eine Standesinitiative des Kantons
Freiburg zur Bodenspekulation für abgeschrieben. Jene Beschlüsse selbst sollten das
Parlament im Verlaufe des Jahres allerdings noch mehrfach beschäftigen. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.1991
DIRK STROHMANN

Wohnungsbau und -eigentum

In der Vernehmlassung stiess das im Projekt vorgesehene Darlehensmodell bei FDP, SVP
und LP sowie beim Gewerbeverband und den Gewerkschaften, welche die
Barauszahlung vorziehen würden, auf Ablehnung. Während die CVP als einzige
Bundesratspartei das Darlehensmodell uneingeschränkt unterstützte, sahen SP und
Grüne darin immerhin noch die bessere Lösung. Gegen den Barbezug der Gelder, die in
diesem Falle sofort zu versteuern wären, sprechen ihres Erachtens vor allem die teils
krassen Unterschiede bei der Steuerbelastung in den einzelnen Kantonen. Eine
Angleichung der Steuersätze für aus Pensionskassengeldern bezogene Guthaben liegt
freilich nicht in der Kompetenz des Bundesrates, sondern wäre Sache der Kantone. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.11.1991
DIRK STROHMANN

Umweltschutz

Lärmschutz

Le Conseil national n'a pas donné suite à une initiative parlementaire Steinemann (pdl,
SG) qui réclamait que les transports de marchandises par voie ferroviaire, routière et
aérienne soient soumis aux mêmes exigences en matière de protection contre le bruit
et qu'ils respectent de la même façon la période de repos nocturne. Selon l'initiant, il y
avait urgence à intervenir dans le domaine ferroviaire, car les fréquences augmentent
constamment et les trains de marchandises traversent, la nuit, des quartiers
d'habitation. L'initiant proposait d'instaurer l'interdiction de circuler la nuit également
pour les trains de marchandises bruyants. Il souhaitait une égalité de traitement pour
tous les modes de transports. La CTT a estimé que la protection contre le bruit était
déjà assumée par la Confédération, dans le cadre de la LPE et des ordonnances s'y
rapportant. La commission a rappelé que des mesures concernant l'amélioration de la
protection contre le bruit, le long des voies ferrées, avaient été adoptées par le
parlement, dans l'arrêté relatif à la réalisation et au financement des projets
d'infrastructure des transports publics. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1998
LAURE DUPRAZ

Allgemeiner Umweltschutz

Le Conseil national a décidé de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Rebeaud
(pe, GE) qui entendait compléter l'art. 24septies de la constitution par deux nouveaux
alinéas stipulant que la Confédération prélève sur les biens de consommation et les
services une taxe proportionnelle à la charge que ces derniers font peser sur
l'environnement, ceci en vue d'une application optimale du principe du pollueur-
payeur. Même s'il a souligné la difficulté d'estimer le poids exact que tel ou tel produit
fait peser sur l'environnement, l'initiant a prétendu que l'introduction généralisée d'un
tel système était le seul moyen de lutter contre les atteintes à la nature sans
réglementations étatiques lourdes et d'éviter des inégalités de traitement et des
distorsions de concurrence. Tout en reconnaissant la pertinence des instruments
économiques, la Chambre a néanmoins préféré suivre l'opinion de la majorité de la
commission qui a estimé que la mise en ceuvre des propositions de L. Rebeaud n'était
guère réalisable, notamment en raison de la difficulté à définir les divers effets des
activités humaines. Le Conseil national a donc préféré une application sélective du
principe du pollueur-payeur, comme le prévoit la révision de la loi sur la protection de
l'environnement, c'est-à-dire là où les dispositions légales existantes ne permettent
pas d'atteindre les objectifs visés. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.1992
SERGE TERRIBILINI
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Le projet de révision de la loi sur la protection de l’environnement a été mis en
consultation. Les modifications principales touchent aux coûts d’investigation des sites
pollués : ces derniers seront désormais à la charge du canton, lorsque, contrairement
aux hypothèses de départ, un site s’avère ne pas être pollué. Par ailleurs, les cantons
pourront demander des indemnités à la Confédération pour couvrir ces coûts. Le
projet demande aussi que dans le cas de sites pollués, mais ne nécessitant pas
d’assainissement, les coûts des mesures d’élimination des déchets ne soient plus à la
charge du propriétaire, mais que soit appliqué le principe de causalité. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.08.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Sur la base de l’initiative parlementaire de Peter Baumberger (pdc, ZH) et après l’avoir
complétée, la CEATE-CN avait mis en consultation en 2001 un projet de modification de
la loi sur la protection de l’environnement visant à déterminer qui doit assumer les
coûts occasionnés par le traitement des sites contaminés et dans quelle mesure la
Confédération peut octroyer des indemnités aux cantons. Il ressortait de la
consultation que la nécessité de réviser la loi ne faisait pratiquement aucun doute. Les
instances consultées approuvaient presque unanimement la proposition d’élargir la
répartition des coûts inhérents à l’assainissement des sites contaminés afin d’englober
l’ensemble du traitement. Elles étaient aussi d’accord pour l’octroi plus large que les
seules mesures d’investigation et de surveillance. En revanche, l’idée d’une
responsabilité solidaire limitée entre les responsables était rejetée. Avec une telle
modification, un propriétaire foncier devrait par exemple endosser une partie des
coûts d’assainissement dont un ancien responsable ne pourrait plus s’acquitter. Les
autres articles ont suscité des avis contrastés. C’est ainsi que les partis politiques et les
associations économiques ont approuvé toutes les autres modifications, tandis que les
cantons ont rejeté certaines nouvelles prescriptions. Ces derniers s’opposaient à la
proposition obligeant les autorités à trancher dans les cas de prétentions de droit privé
entre coresponsables d’un site contaminé. Ils se prononçaient également contre les
modifications qui pourraient les exposer à des dépenses ou à des tâches
supplémentaires comme l’extension du principe de causalité à l’élimination des
matériaux d’excavation pollués. L’initiative Baumberger dans sa version originale était
clairement approuvée par les partis politiques, les milieux économiques et les cantons
de Berne et Zurich, tandis que les autres cantons la rejetaient. Ceux-ci ne voulaient pas
prendre en charge une partie des coûts occasionnés par l’investigation des sites
inscrits au cadastre des sites pollués, qui se révèlent par la suite non contaminés. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2002
PHILIPPE BERCLAZ
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